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Geographica Helvetica 1984 - Nr. 4

Willy A. Schmid

Landwirtschaft und Raumordnung im landlichen Raum

(Schweizerisches Mittelland)

1. Raumplanung im landlichen Raum

Spricht man vom lidndlichen Raum, so denkt man an
einen Raum, in dem ddérfliche Siedlungen, Wiesen,
Acker, Wilder, Fliisse, Biche und Seen miteinander
abwechseln - an einen durch Landwirtschaft und
Forstwirtschaft gepragten Raum. Ohne hier auf eine
formale resp. funktionale Abgrenzung des liandlichen
Raumes einzutreten, stellt sich fiir das Schweizerische
Mittelland die Frage, ob flir dieses noch lédndliche
Ridume mit Siedlungsschwerpunkten abwechseln oder
ob es eher als Ganzes gesehen als verstddterter Raum
zu behandeln sei. Wie auch immer je nach Stand-
punkt die Antwort ausfallen wird, so verdeutlicht
diese Frage die gegenwirtige Situation in bezug auf
die Nutzungsanspriiche im Schweizerischen Mittel-
land. Insbesondere widhrend des Baubooms in den
sechziger und anfangs der siebziger Jahre sind die
Siedlungen in das Land hinausgewuchert. Infrastruk-
turanlagen wie die Erstellung des NationalstraBennet-
zes, die Anlage von Flughidfen, die Erstellung von
Kliranlagen, die Anlage von Deponien, der Abbau
von Steinen und Erden usw. beanspruchten und
beanspruchen immer mehr Kulturland. Einhergehend
mit dieser Bautitigkeit war es notwendig, Fliisse und
Bédche zu korrigieren. Alle diese Entwicklungen sind
in bezug auf den Verbrauch an gewachsenem Boden
zulasten der Landwirtschaft gegangen, da durch das
Forstpolizeigesetz der Wald in seinem Bestand ge-
schiitzt ist.

Eindriicklich belegen Untersuchungen diese Tatsache,
wonach in der Schweiz ca. 1m? Kulturland pro
Sekunde verloren geht (HABERLI und STADLER 1979).
In bezug auf die Gesamtschweiz konzentriert sich
dieser Verlust an gewachsenem Boden vornehmlich
auf das Mittelland. Dabei bezieht sich der Verlust
keineswegs auf die ©kologisch wenig wertvollen
Flachen, sondern es sind gerade jene Bdden, die sich
als 6kologisch besonders reich ausweisen, also Béden
mit einem vielféltigen Naturpotential (1). Dies ist
teilweise historisch begriindet, indem Siedlungs-
schwerpunkte gerade inmitten wertvoller landwirt-
schaftlicher Gebiete oder an See-Enden und entlang
von FluBldufen entstanden sind, da damals Gewerbe,
Industrie und Siedlungstitigkeit viel unmittelbarer
von der 6kologischen Standortgunst abhédngig waren.
Diese Zusammenhidnge hat KAULE (1980) sehr ein-
driicklich fiir das untere und mittlere Neckartal und
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den Bodenseeraum in Baden-Wiirttemberg nachge-
wiesen. Es kommt daher auch nicht von ungefihr, da3
% der Einwohner der Schweiz sich auf /% der Flidche,
dem Mittelland, konzentrieren.

Es sind aber nicht nur Siedlungsentwicklung und der
Bau von Infrastrukturanlagen, die das Schweizerische
Mittelland umgestaltet haben, sondern auch die
Landwirtschaft hat maBgebend zu einem neuen
Gesicht der Landschaft beigetragen. Mit der Entwick-
lung der Agrochemie und der Technisierung der
Landwirtschaft, insbesondere der Mechanisierung,
und unter dem Zwang, mdglichst rationell zu wirt-
schaften, haben sich die Produktionsstrukturen in der
Landwirtschaft tiefgreifend verdndert. Insbesondere
ist hier die Gesamtmelioration als Strukturverbesse-
rungsmalnahme zu nennen. Wie ausgeprigt die
Umgestaltung der Landschaft durch die Verinderung
der landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen war
und ist, zeigt mit aller Deutlichkeit das Buch von
EWALD (1978).

Als Auswirkungen und z.T. als Reaktion auf die
geschilderten Entwicklungen ist der erhdhte Erho-
lungsdruck im ldndlichen Raum und die Forderung
nach Einrichtung von Landschafts- und Naturschutz-
gebieten zu verstehen.

Zusammenfassend 148t sich festhalten, dall der
landliche Raum mannigfachen Nutzungsinteressen,
die sich zum Teil gegenseitig ausschlieBen, iiberla-
gern, beeintrachtigen oder unterstiitzen, ausgesetzt ist.
Zudem konzentrieren sich die Interessen vorwiegend
auf die okologisch wertvollen Gebiete, mit den somit
héchsten Nutzungspotentialen. Dies gilt im {ibrigen
nicht allein fiir das Schweizerische Mittelland, son-
dern ebenso fiir das Berggebiet, wo eine Hiufung der
Nutzungsanspriiche in bevorzugten Tallagen festzu-
stellen ist.

LieBe man nun alle Interessenten an Grund und
Boden frei gewdhren, so wiirde sich der vor allem
wirtschaftlich Stiarkere durchsetzen, und das Resultat
wire eine ungeordnete Raumbeanspruchung, was, wie
die vergangene rdumliche Entwicklung zeigt, zu
katastrophalen Folgen fihren mulB.

Willy A.Schmid, Prof. Dr., Institut fiir Orts-, Regional- und
Landesplanung, ETH-Honggerberg, 8093 Zirich



Basierend auf der Einsicht, dal der Boden keine
vermehrbare Ressource darstellt und dieser daher
haushilterisch zu nutzen sei, wird Raumplanung als
Aufgabe des Staates zur Wahrung offentlicher Interes-
sen gesehen, die zu Eigentumsbeschrinkungen flih-
ren kann (2). Die Hauptaufgabe der Raumplanung
besteht demnach darin, rdumliche Konflikte zu
bewiltigen und rdumliche Ordnung zu schaffen.
Wenn in den sechziger Jahren die Raumplanung vor
allem identisch mit Siedlungsplanung war, so erfal3t
sie heute den Gesamtraum und insbesondere auch
den lindlichen Raum, indem sie gemidB Raumpla-
nungsgesetz im Nichtsiedlungsgebiet zumindest zwei
Zonen - Landwirtschaftszonen und Schutzzonen -
auszuscheiden hat. Das zentrale Anliegen der Raum-
planung ist nach wie vor die klare Trennung des
Nicht-Siedlungsgebietes vom Siedlungsgebiet. Die
Raumplanung weist den jeweiligen Flichen Nutzun-
gen zu und dimensioniert diese, indem sie den
zuldssigen oberen Grenzwert der Nutzung bezeichnet.
Allerdings ist bis heute die Raumplanung im landli-
chen Raum zu sehr flichenorientiert. D.h., man
konzentriert sich beinahe ausschlieBlich darauf, Nut-
zungsinteressen zu entflechten und diese einzelnen
Flachen zuzuordnen; eingeschlossen sind dabei Land-
schafts- und Naturschutz, wobei sich durchaus Nut-
zungsiiberlagerungen ergeben kdnnen. Kaum einbe-
zogen werden dabei die Wirkungen der Nutzungen
auf den Landschaftshaushalt insgesamt. Eine flichen-
maiBige Zuordnung der Nutzungen, basierend auf der
gegenseitigen Abwigung einzelner Nutzungsinteres-
sen und dsthetischer Gesichtspunkte, kann aber nicht
geniigen, wie z.B. das Waldsterben zeigt, das durch
die flichenmiBige Bestandesgarantie des Forstpolizei-
gesetzes nicht verhindert werden konnte. Es ist daher
zu fordern, dall die Frage nach den okologischen
Auswirkungen von Nutzungszuweisungen mit in die
raumplanerischen Uberlegungen einbezogen wird.
Unter anderem handelt es sich hier um das Verhiltnis
zwischen Raumplanung und Umweltschutz, wobei die
Umweltplanung selbst wie die Raumplanung eine
querschnittsbezogene, teilintegrierende Planung dar-
stellt. Die Raumplanung tut sich daher und wegen
eines in bezug auf das Vorgehen fehlenden methodi-
schen Konzeptes schwer, Umweltschutz resp. ¢kolo-
gische Forderungen in den PlanungsprozeB zu inte-
grieren. Es wire sicher falsch, wenn die Raumplanung
Forderungen des Umweltschutzes als Randbedingung
der Planung verstehen wiirde; ihre Aufgabe besteht
vielmehr darin, diese in ihrem Raumbezug im
RaumplanungsprozeB zu verarbeiten (3).

Auf der einen Seite ist es das Ziel der Raumplanung,
einen zweckmiBigen und sinnvollen Ausgleich der
Nutzungsinteressen anzustreben, der einerseits den
Erhalt der Landschaft gewihrleistet und andererseits
das wirtschaftliche Gedeihen des Landes nicht behin-
dert oder gar verhindert. Auf der andern Seite sieht
sich die Landwirtschaft einer Vielzahl von nicht
landwirtschaftlichen Nutzungsanspriichen ausgesetzt,

ausgehend vom Siedlungsdruck, der Inanspruch-
nahme von Land fir Infrastrukturvorhaben tber den
Kiesabbau bis hin zum Natur- und Landschaftsschutz.
Um keine MiBverstindnisse aufkommen zu lassen:
hier wird von den landwirtschaftlichen Interessen
gesprochen und nicht vom Grundeigentiimer, der
landwirtschaftliches Land besitzt und durchaus gleich-
zeitig verschiedene Nutzungsinteressen haben kann.

Es stellt sich somit die Frage: In welchem Verhiltnis
stehen landwirtschaftliche Planung und Raumplanung
zueinander? Diese Frage 146t sich dem Spannungsfeld
zwischen sektoraler Politik wie Wirtschaftspolitik,
Bildungspolitik, Forstpolitik, Landwirtschaftspolitik
und der querschnittsbezogenen Raumordnungspolitik
zuordnen (LEND1 1984). Allerdings ist der Landwirt-
schaft insofern eine Sonderstellung gegeniiber ande-
ren Nutzungen einzurdumen, indem sie aus der
Defensive heraus ihre Anspriiche durchsetzen muB.

2. Landwirtschaftliche Planung und Raumplanung

Entsprechend den agrarpolitischen Zielsetzungen, hat
sich die landwirtschaftliche Planung auf die Erhaltung
eines gesunden Bauernstandes, Versorgung des Lan-
des mit Nahrungsmitteln in Normalzeiten und bei
gestorter Zufuhr und die Erhaltung der Landschaft
auszurichten. Damit sieht sich die landwirtschaftliche

Planung mit folgenden Fragen konfrontiert:

- Wie ist eine ausreichende Versorgungsbasis sicher-
zustellen, wobei man in Normalzeiten von der
Produktionsplanung und in Zeiten gestorter Zufuhr
vom Erndhrungsplan spricht.

- Welche Béden in quantitativer und qualitativer
Hinsicht sind daher landwirtschaftlichen Zwecken
zu erhalten?

- Wie sind Konflikte zwischen der Erhaltung von
Bauernbetrieben und der Siedlungsentwicklung
(Bauernhdfe in der Bauzone, Riickzonung von
Baugebieten) und weiteren Nutzungen, insbeson-
dere Natur- und Landschaftsschutz, zu l6sen?

Angesichts solcher Fragen wird deutlich, da im

Zusammenhang mit der Raumplanung der landwirt-

schaftlichen Planung in erster Linie die Aufgabe

zukommt, die Interessen der Landwirtschaft in die

Raumplanung einzubringen. Umgekehrt ist aber

Raumplanung und Raumordnungspolitik zielbestim-

mend fir die landwirtschaftliche Planung. Die land-

wirtschaftliche Planung ist demnach eine von Agrono-
men, Agrar6konomen, Kulturingenieuren usw.
durchzufiihrende eigenstindige Planung.

Die Raumplanung selbst kann diese Aufgabe nicht

ubernehmen. Hingegen hat die Raumplanung die

landwirtschaftliche Planung in ihrem Raumbezug zu
erfassen. Es ist offenbar, daB dieser Raumbezug fiir
die Landwirtschaft duBBerst ausgeprigt ist, so daB jede
agrarpolitische Entscheidung auch raumplanerisch
relevant ist. Die Landwirtschaft erhidlt somit im
Rahmen der nominellen Instrumente der Raumpla-
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nung, der Richtplanung und der Nutzungsplanung
eine vorrangige Bedeutung, und es mufl daher auch
ein zentrales Anliegen der Raumplanung sein, daB die
Landwirtschaft ihre Anliegen entsprechend im Rah-
men des Raumplanungsprozesses vertritt.

Ausgehend von diesen Uberlegungen, sind in der
Richtplanung, welche in ihrer Funktion die zukiinf-
tige Raumstruktur aufzeigen soll und vor allem der
Koordination der raumwirksamen Tatigkeiten dient,
in bezug auf die Landwirtschaft zunichst die landwirt-
schaftlich geeigneten Boéden auszuweisen, und zwar
hinsichtlich einer ausreichenden Versorgungsbasis fiir
die Schweiz mit Nahrungsmitteln. D. h., es sind in der
Raumplanung folgende Gebiete aufzuzeigen:

- landwirtschaftliche Vorrangflichen

- Fldchen, deren landwirtschaftliche Nutzung im
Gesamtinteresse stehen

- Richtflichen

- Fruchtfolgeflichen

- Flichen, wo Konflikte zwischen landwirtschaftli-
chen Vorrangflichen und nicht landwirtschaftlichen
Nutzungsanspriichen bestehen (z. B. landwirtschaft-
lich genutzte Bauzonen, Erholungsgebiete, touri-
stische Gebiete, Schutzgebiete).

Als landwirtschaftliche Vorrangflichen sind jenes
Wies- und Ackerland und jene Fldchen fiir Reb-,
Obst- und Gartenbau zu bezeichnen, deren natiirliche
Ertragsfahigkeit im regionalen Vergleich hoch ist und

die maschinell bewirtschaftbar sind sowie vorwiegend
in ganzjihrig besiedelten Gebieten liegen.

Unter jenem Land, das im Gesamtinteresse landwirt-
schaftlich zu nutzen ist, werden jene Gebiete verstan-
den, die zwar nicht zu den landwirtschaftlichen
Vorrangflichen zu zdhlen sind, aber aus Griinden der
Erhaltung der Dauerbesiedlung, des Schutzes der
Landschaft oder der ergdnzenden Landesversorgung
land- und alpwirtschaftlich genutzt werden sollen.
Richtflichen sind ackerbaulich nutzbare Flachen, die
in Zeiten drohender Storung der Zufuhr durch den
Bundesrat mit zeitlich beschriankten Anbauverpflich-
tungen belegt werden konnen. Sie betragen zurzeit
gesamtschweizerisch 290000 ha und werden durch
den Bund auf die Kantone und von diesen auf die
Gemeinden und einzelnen landwirtschaftlichen Be-
triebe verteilt. Die Richtflichen dienen agrarpoliti-
schen Zwecken und bilden die Vorstufe zur Ernih-
rungsplanung.

Im Falle einer Versorgungskrise mull die offene
Ackerfliche von heute rund 278000 ha in drei Mehr-
anbaustufen auf 355000 ha erhéht werden. Da die flr
die Basisernahrung notwendigen Kulturen wie Brotge-
treide, Raps, Kartoffeln in Rotation mit Kunstwiesen
anzubauen sind, werden gesamtschweizerisch im
Minimum 450000 ha ackerfahiges Kulturland, die als
Fruchtfolgeflaichen bezeichnet werden, bendtigt.
Diese Flachen verteilen sich wie folgt auf die Kan-
tone:

chne Kleinpflanzerflachen, fir KS 3*, in Hektaren

Minimale Fruchtfolgeflachen (Ackerland + Kunstwiesen in Rotation) zur Sicherung der ausreichenden Versorgungsbasis,

Zrich 40 500 Fribourg

Bern 90 800 Solothurn
Luzern 26 500 Basel-Stadt

Uri 200 Basel-Land
Schwyz 1760 Schaffhausen
Obwalden 470 Appenzell A-Rh.
Nidwalden 360 Appenzell |.-Rh.
Glarus 360 St.Gallen

Zug 2700 Graubiinden

38500 Aargau 40000
18 400 Thurgau 26 000
260 Ticino 4520
9460 Vaud 74000
9700 Valais 7 500
800 Neuchétel 8200
360 Genéve 10 500
15850 Jura 14 800
7 500 TOTAL 450000

* Drittes Mehranbaujahr ohne Zufuhren aus dem Ausland. Diese Flachen missen sich vom Boden und Klima her fir den
Ackerbau eignen und maschinell bearbeitbar sein (Neigung beachten).

aus: EJPD/BRP; Grundlagen, Konzepte, Sachpline und Bauvorhaben des Bundes (Ubersicht); Teil BLW

Es ist evident, daB Richtflichen zugleich auch
Fruchtfolgeflichen sind. Selbstverstindlich sind
Fruchtfolgeflichen zugleich auch landwirtschaftliche
Vorranggebiete, wihrend landwirtschaftliche Vorrang-
gebiete nicht zugleich Fruchtfolgeflichen sein miissen
(ARBEITSGRUPPE «RAUMPLANUNG UND LANDWIRT-
SCHAFT DES SCHWEIZERISCHEN BAUERNVERBANDES»,
1983).

GemilB Raumplanungsgesetz ist in der Nutzungspla-
nung die grundeigentumsverbindliche Ausscheidung
von Landwirtschaftszonen zwingend vorgeschrieben.
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Es liegt auf der Hand, daBB grundsitzlich alle land-
wirtschaftlichen Vorranggebiete der Landwirtschafts-
zone zuzuordnen sind. Uberall dort, wo Konflikte
zwischen Fruchtfolgeflichen resp. landwirtschaftli-
chen Vorranggebieten im Berggebiet und nicht land-
wirtschaftlichen Nutzungen auftreten, ist in der Regel
der Konflikt zugunsten der Landwirtschaft zu 1dsen.
Ausnahmen sollen mdglich sein. In allen i{ibrigen
Fillen wird es von den regionalen und lokalen
Verhiltnissen abhdngen, wie die Konfliktldsung zu
erfolgen hat.



Mit der Einrichtung der Landwirtschaftszonen ist die
Nutzungsplanung fiir die Landwirtschaft keineswegs
abgeschlossen, sondern es ist in der Folge dafiir zu
sorgen, daB die der Landwirtschaft zugeordneten
Flichen auch entsprechend genutzt werden kdnnen.
Dazu sind in vielen Féllen entsprechende Strukturan-
passungen vorzunehmen. Eine der wichtigsten agrar-
politischen Strukturverbesserungsmaf3nahmen stellt
die Giiterzusammenlegung als Parzellarordnungsma0-
nahme mit entsprechender Infrastruktur, vor allem
Wegebau und weiteren Mallnahmen wie landwirt-
schaftlicher Hochbau, Entwisserungen und Bewisse-
rungen dar. Konsequenterweise liefe sich die Ansicht
vertreten, daB sich die Giiterzusammenlegung auf die
als Vorranggebiete ausgeschiedenen Flichen be-
schrinken soll. Zugegeben, dies wiirde die Durchfiih-
rung von Zusammenlegungen sicher erleichtern, da in
solchen Gebieten die landwirtschaftlichen Interessen
bei weitem iberwiegen, und es besteht durchaus
verschiedentlich die Auffassung, Giiterzusammenle-
gungen auf unbestrittene Landwirtschaftsgebiete zu
begrenzen.

Was geschieht jedoch in diesem Falle mit all jenen
Flichen, die zwar heute noch landwirtschaftlich
genutzt werden, aber lidngerfristig durch andere
Nutzungsarten beansprucht werden, oder mit jenen
Flachen, auf denen die landwirtschaftliche Nutzung
durch weitere Nutzungen wie Naturschutz, Erholung
usw. liberlagert wird und nicht zuletzt, wie soll ein
Interessenausgleich iiber den Gesamtraum erfolgen,
wenn nicht tiber das Instrument der Giiterzusammen-
legung in Kombination mit der Baulandumlegung und
evtl. weitern Landumlegungsarten? In diesem Punkt
zeigt sich mit aller Deutlichkeit, daB3 sich die Land-
wirtschaft nicht aus der Raumplanung herauslésen
1a6t, sie bleibt mit dieser auf das engste verknipft.
Zugleich zeigt sich darin auch die Bedeutung des
Instrumentes der Landumlegung nicht allein in bezug
auf die Verbesserung der Agrarstruktur, sondern auch
fiir die Realisierung der Nutzungsordnung und somit
zur Entflechtung der Nutzungsinteressen. Die Land-
umlegung ist daher als Instrument der Raumplanung
zur Realisierung der Nutzungsordnung in das Raum-
planungsgesetz aufgenommen worden.

Fiir die Durchfithrung einer Giiterzusammenlegung
ist folgerichtig ein ganzheitlicher Ansatz zu wéhlen,
der erlaubt, die Giiterzusammenlegung in das raum-
planerische Umfeld einzubetten. Systemtechnisch
gesprochen bedeutet dies, daB, ausgehend vom
System Landwirtschaft, die Raumplanung die System-
umwelt verkérpert (SCHMID und FLURY, 1984). Die
Giiterzusammenlegung ist so gesehen ein wesentli-
ches Instrument in Kombination mit weiteren Land-
umlegungsverfahren und MaBnahmen, um rdumliche
Ordnung vorab im lidndlichen Raum zu realisieren.
Ein gutes Beispiel flir die Entflechtung von landwirt-
schaftlichen, energiewirtschaftlichen, naturschiitzeri-
schen, siedlungspolitischen Interessen und der Schaf-
fung einer entsprechenden Raumordnung durch den

Einsatz des Instrumentes der Landumlegung in
Kombination mit weiteren MaBBnahmen stellt sicher
die Reusstalsanierung dar (125 JAHRE ETH ZURICH,
1980). Zugleich zeigt die Giiterzusammenlegung
immer wieder das Spannungsfeld zwischen agrarpoliti-
schen und raumordnungspolitischen Zielsetzungen
auf. Erwartungen der Landwirtschaft an die Raumpla-
nung stimmen oft nicht mit den raumplanerischen
Zielen iiberein und umgekehrt oder die raumplaneri-
schen Instrumente geniigen den agrarpolitischen
Zielsetzungen nicht.

3. Agrarpolitische Erwartungen an die Raumplanung

Mit der Aufnahme der landwirtschaftlichen Vorrang-
flichen in die Richtplanung und der Ausscheidung
von Landwirtschaftszonen in der Nutzungsplanung
und notigenfalls der Realisierung dieser Zonenord-
nung durch die Landumlegung erwartet die Landwirt-
schaft die Erreichung folgender Ziele:

- Besseren Schutz der landwirtschaftlichen Nutzung
und somit einen Beitrag zur Sicherung der Existenz
der Bauernbetriebe, indem durch die Landwirt-
schaftszonen
e cine gesicherte Basis fur lingerfristige Investitio-

nen (Hochbauten) und Grundlagenverbesserun-
gen (Meliorationen, ErschlieBungen) geschaffen
wird;

e die Verhiltnisse fiir die rdumliche Anwendung
des zu revidierenden biuerlichen Boden- und Zi-
vilrechtes geklart werden;

e eine Beruhigung des landwirtschaftlichen Boden-
marktes erfolgt.

- Erhaltung und langfristige Sicherung geniigender
Flichen geeigneten Kulturlandes im Hinblick auf
die landwirtschaftliche Produktion in Normalzeiten
und in Zeiten gestorter Nahrungsmittelzufuhr.

Unbestreitbar konnten im Rahmen der Raumplanung
diese Ziele zumindest teilweise erreicht werden, doch
ist angesichts der raumplanungsrelevanten Probleme,
die sich heute der Landwirtschaft stellen, die Frage
offen, ob die raumplanerischen Instrumente und ihre
Handhabung geniigen, um diese zu bewaltigen.

Einige der wesentlichsten, im Zusammenhang mit der
Raumplanung stehenden Probleme sollen im folgen-
den kurz erldutert werden:

a) Bauernhéfe in der Bauzone

Die heute vielerorts bestehenden Zonenpldne zeigen,
daB offenbar aus welchen Griinden auch immer, bei
der seinerzeitigen Ausscheidung von Bauzonen keine
Riicksicht auf die Bauernbetriebe genommen wurde.
So liegen heute eine groBe Zahl der Bauernhdéfe in der
Bauzone. Gemil einer Umfrage des Landwirtschafts-
amtes des Kantons Ziirich befinden sich ein gutes
Drittel aller hauptberuflichen und 50% aller nebenbe-
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ruflichen Landwirtschaftsbetriebe mit ihren Betriebs-
zentren im Baugebiet (VORSTEHER DES KANTONALEN
LANDWIRTSCHAFTSAMTES ZURICH, 1981).

Dieses Problem lielle sich einfach 16sen, indem diese
Betriebe, soweit sie weiterhin lebensfiahig sind, mit
ihren Betriebszentren an den Dorfrand oder mitten in
ihr Bewirtschaftungsgebiet in die Landwirtschaftszone
ausgesiedelt wiirden. Damit wire nicht nur das
Problem mit den Bauernhdfen in der Bauzone gel6st,
sondern auch das Horten von Bauland durch die
Bauern erschwert, da sie meist Bauland verkaufen
miiten, um die neue Siedlung finanzieren zu kon-
nen. Entgegen der landldufigen Meinung hat sich zum
einen im Kanton Ziirich gezeigt, dal es nicht die
Bauern sind, die vor allem Bauland horten (BIERI,
1983), und zum andern wire eine Raumplanung,
welche die Bauern aus den Dorfern vertriebe, weder
landwirtschaftlich noch siedlungs- und gesellschafts-
politisch zu verantworten. Aktive Bauern gehoren seit
Jahrhunderten zum Dorfbild. Zudem diirfte die
Erstellung der notwendigen Gebiude fiir die Mehr-
zahl der Bauern an der Finanzierung scheitern. Nach
den z. T. negativen Erfahrungen mit Aussiedlungen in
der Vergangenheit ist man heute recht zuriickhaltend
geworden mit dieser Mallnahme.

Verbleibt der Bauernhof aber in der Bauzone, so
kénnen ihm je nach Kanton und lokalen Verhiltnis-
sen eine ganze Reihe seine Existenz bedrohende
Nachteile entstehen:

- Die Betriebsstitte mit Umschwung wird in einen
Uberbauungsplan- und in Landumlegungsverfahren
einbezogen und/oder wird erschlieBungsbeitrags-
pflichtig. Dies kann unter Umstinden zu untragbar
hohen Belastungen fiir den einzelnen Betrieb
flihren.

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten kénnen er-
schwert sein.

- Die Vermoégenssteuerveranlagung kann bei land-
wirtschaftlich genutzten Grundstiicken in der Bau-
zone auf der Basis des Verkehrswertes erfolgen.

- Zinsgiinstige Investitionskredite oder Offentliche
Beitrdge konnen wegen einer hoheren Einschét-
zung des betriebseigenen Landes (unter der Voraus-
setzung, daBl das Hofareal groBles Ausmall hat)
gekiirzt werden.

- Bewirtschaftungsbeitrige konnen fir
schaftlich genutztes Bauland entfallen.

- Das biuerliche Erb- und Zivilrecht kann teilweise
oder ganz flur Bauernhofe und landwirtschaftlich
genutztes Bauland nicht zur Anwendung kommen.
Dies wirkt sich insbesondere auf die Verdul3erung
(Vorkaufsrecht, Einspruchsverfahren, Sperrfrist),
die Vererbung und Belastung (Belastungsgrenze fiir
Pfandrechte) aus.

landwirt-

Es bieten sich nun verschiedene Losungsmdoglichkei-
ten dieses Problemes an. Sicher ist vornehmlich eine
raumplanerische Losung zu suchen. Eine erste solche
Losung kénnte darin bestehen, Dorfrandbetriebe der
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Bauzone der Landwirtschaftszone zuzuweisen und fiir
die Betriebe im Dorfkern neue Bauernhofzonen zu
schaffen. Allerdings benotigt eine solche Ld&sung
immer auch entsprechend flankierende MaBnahmen.
Ist ein Bauernhof einmal durch die Siedlungsentwick-
lung vollstindig eingeschlossen worden, so kann seine
Situation auch durch Schaffung einer Bauernhofzone
nicht verbessert werden. Eine weitere Ldsung be-
stiinde darin, die Uberbauungsplan-, Landumlegungs-
und ErschlieBungsbeitrige zu stunden und die Bau-
ernhofe mit ihrem Umschwung im Baugebiet in
vermogensrechtlicher Hinsicht und in bezug auf das
bauerliche Erb- und Zivilrecht den Bauernhofen in
der Landwirtschaftszone gleichzustellen. Grundsitz-
lich ist die erste Losung der zweiten vorzuziehen.
Selbstverstandlich kann jeder Kanton je nach gegebe-
nen Verhiltnissen dhnliche und/oder differenziertere
Losungen treffen; wobei damit auch gesagt ist, daB die
entsprechenden Losungen vorwiegend auf kantonaler
Ebene zu suchen sind.

b) Nutzungsiiberlagerungen von landwirtschaftlich
genutzen Flichen

Im Gegensatz zur baulichen Nutzung ldBt sich die
landwirtschaftliche Nutzung durch weitere Nutzungen
iberlagern.

Solche moglichen Nutzungsiiberlagerungen sind:

- der Schutz:
e Gewisserschutz
e Landschaftsschutz
e Naturschutz
e Uferschutz
e Ortsbildschutz (Umgebungsschutz)
e Gefahrenschutz (Lawinen, Wildbidche, Sicher-
heitsbereiche bei Waffen- und Flugpldtzen)
- Erholung im Freien (Wandern, Lagern, Skifabfahr-
ten, Schlittelhdnge)
- Kiesabbau und Deponie (zeitlich beschrinkte
Uberlagerung).

Fiir den Kiesabbau und die Anlage von Deponien
sind die Verhiltnisse eindeutig. Hier 148t sich von
einer Nutzungsiiberlagerung sprechen, indem fiir eine
beschrinkte Zeit Kies abgebaut resp. Material depo-
niert wird und vor und nach dieser Zeit das Land
landwirtschaftlich genutzt werden kann, unter der
Voraussetzung, Kiesabbaustellen und Deponiestand-
orte werden nach der Ausbeutung resp. Deponie des
Materials wieder in einen Zustand gebracht, der eine
uneingeschrinkte landwirtschaftliche Nutzung er-
laubt.

Fir den Schutz und die Erholung sind die Verhilt-
nisse schwieriger. Auf der einen Seite beeintrichtig
eine extensive Erholung und/oder ein «extensiver»
Landschaftsschutz die landwirtschaftliche Nutzung
kaum spiirbar. Auf der andern Seite kann ein intensi-
ver Schutz oder eine intensive Erholungstitigkeit die
landwirtschaflliche Nutzung hinsichtlich ihrer Pro-



duktivitdit schwer einschrinken. Zwischen beiden
Extremen einer kaum beeintrachtigten landwirtschaft-
lichen Nutzung und einer durch andere Nutzungen
dominierten landwirtschaftlichen Nutzung sind alle
Abstufungen moglich. Das besondere Problem bei
solchen Mehrfachnutzungen liegt einmal darin, abzu-
grenzen, wann ein Gebiet als Landwirtschaftszone mit
explizit oder implizit zugelassenen Nutzungsiiberlage-
rungen oder z. B. als Erholungszone oder Schutzzone
mit entsprechender landwirtschaftlicher Nutzung, die
im Extremfall eine Landschaftspflege darstellt, zu
bezeichnen ist. Zum andern kénnen gerade bei der
Freiraumerholung planerische Absichten und Wirk-
lichkeit auseinanderklaffen, da sich der Erholungs-
druck auf die Landschaft kaum steuern 143t und
vorwiegend eine Funktion der Siedlungsentwicklung
darstellt.

Eine besondere Bedeutung hat in diesem Zusammen-
hang die Uberlagerung von Landschaftsschutz- bzw.
Naturschutzgebieten mit der landwirtschaftlichen
Nutzung. Naturschutz und Landschaftsschutz sind auf
die Landwirtschaft angewiesen. Eine naturnahe tradi-
tionelle Landwirtschaft wire sicher auch der wir-
kungsvollste Landschaftsschutz. Doch der Zwang zur
Rationalisierung in der Landwirtschaft hat dazu
gefiihrt, daB Landschaftsschutz und landwirtschaft-
liche Nutzung in vielen Teilen nicht identisch sein
konnen. Landschaftsschutz fiihrt je nach den Verhilt-
nissen zu Einschrinkungen in der landwirtschaftli-
chen Nutzung, und es mulB insbesondere hier in
Zukunft vermehrt ein Ausgleich zwischen Landwirt-
schaft und Landschafts- und Naturschutz gefunden
werden, bei dem Schutz und Landwirtschaft besser im
Einklang stehen.

In diesem Zusammenhang sei nochmals darauf
hingewiesen, daf3 es heute nicht mehr geniigt, mittels
der Instrumente der Raumplanung den Ort und das
MaB der Nutzungen vorwiegend nach Fliche und
dsthetischen Gesichtspunkten festzulegen; es ist fiir
die Nutzungszuweisung zusitzlich das Kriterium der
Belastbarkeit der Umwelt miteinzubeziehen.
Ahnlichen Charakter wie die Nutzungsiiberlagerung
hat fiir die Landwirtschaftszonen das Bauen auflerhalb
der Bauzone. Mit der Inkraftsetzung des Raumpla-
nungsgesetzes auf den 1.Jan. 1980 ist die gewisser-
schutzrechtliche Regelung des Bauens auBerhalb der
Bauzonen aufgehoben worden. GemédB Raumpla-
nungsgesetz ist die Voraussetzung fiir die Erteilung
einer Baubewilligung auBerhalb der Bauzone die
Zonenkonformitit oder die Standortgebundenheit.
Bauten, die der landwirtschaftlichen Nutzung dienen,
sind daher in der Landwirtschaftszone zugelassen,
ebenso standortgebundene Bauten wie eine Kliran-
lage. Fiir die Bewilligungspraxis spielt daher die
Beurteilung, was zonenkonform resp. standortgebun-
den ist, eine ausschlaggebende Rolle (BEELER, 1984).
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage,
ob bodenunabhingige landwirtschaftliche Produk-
tionsbetriebe wie Gefliigelfarmen, Mastbetriebe oder

Erwerbsgartenbau in der Landwirtschaftszone zuzu-
lassen sind, eine Ausnahmebewilligung bendtigen
oder eher den Bauzonen zuzuordnen sind.
Nutzungsiiberlagerungen sowie nicht zonenkon-
forme, aber standortgebundene Bauten in der Land-
wirtschaftszone konnen und sollen nicht verhindert
werden. Unter dem Gesichtspunkt der Erhaltung und
Sicherung der landwirtschaftlichen Vorrangflichen -
insbesondere der Fruchtfolgeflichen durch Einfiih-
rung der Landwirtschaftszone - fiihren Nutzungsiiber-
lagerungen und die Bewilligung vor allem nicht
zonenkonformer Bauten in der Landwirtschaftszone
jedoch zu einer Aufweichung der Landwirtschaftszone
4).

Vor diesem Hintergrund ist die heutige Diskussion
um eine bessere Sicherung der landwirtschaftlichen
Fruchtfolgeflichen zu sehen. Wenn man den Frucht-
folgeflichen schon einen besonderen Schutz zukom-
men lassen will, so wire es falsch, nur diese in die
Uberlegungen miteinzubeziehen. Man miiBte diesen
Schutz auf die landwirtschaftlichen Vorrangflichen
ausdehnen, da nur auf diese Weise die wertvollen und
fur die Berglandwirtschaft existenzsichernden, not-
wendigen landwirtschaftlichen Béden der Landwirt-
schaft uneingeschrdnkt erhalten bleiben. Die Vorrang-
flichen im Mittelland sind dann mehr oder weniger
identisch mit den Fruchtfolgefldchen.

Wird davon ausgegangen, daB eine einheitliche
Landwirtschaftszone nicht geniigt, um in geniigendem
MaBe die landwirtschaftlichen Vorrangflichen zu
erhalten und zu sichern, so stehen grundsitzlich zwei
Losungsmoglichkeiten zur Diskussion. Einmal lielen
sich die landwirtschaftlichen Vorrangflichen in ihrem
Bestand iiber die landwirtschaftliche Gesetzgebung,
dhnlich wie dies heute fiir das Waldareal der Fall ist,
schiitzen. Zum andern kdnnte die Sicherung iiber die
Raumplanung erfolgen, indem, wie dies z.B. der
Kanton Aargau vorsieht, das landwirtschaftliche
Gebiet in eine Landwirtschaftszone I und II aufgeteilt
wird. Die Landwirtschaftszone I beinhaltet in etwa die
Fruchtfolgeflichen bzw. landwirtschaftlichen Vorrang-
gebiete; in der Landwirtschaftszone II sind Nutzungs-
liberlagerungen und standortgebundene Bauten zulas-
sig. Nachstehende Tabelle 1 gibt iiber die Vorstellun-
gen des Kantons Aargau Auskunft, welche Bauten
und Anlagen in welcher Zone grundsitzlich zulissig
resp. nicht zuldssig sind, sowie die entsprechenden
Musterparagraphen fur die Landwirtschaftszone I und
II (BACHMANN und SCHMID, 1983)

¢) Zusammenwirken zwischen Nutzungsplanung
und Strukturverbesserungsmafnahmen in der
Landwirtschaft

Bei der Durchfilihrung von Giiterzusammenlegungen
als eine der tiefgreifendsten und wichtigsten Struktur-
verbesserungsmallnahmen in der Landwirtschaft ent-
stehen immer wieder offene Fragen in bezug auf die
Koordination der Giiterzusammenlegung mit der
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Tabelle 1 Zuldssige, nicht-zulassige und bedingt zuldssige
Bauten und Anlagen in den Landwirtschaftszonen | und |l

Wz w2z
| I

Bauten und Anlagen

@ Okonomiegebaude fiir den landwirtschaft- [} B
lichen Betrieb wie Stall, Scheune, Remise
u.am.

® Rustplatz, Lagerraum, Lagerplatz,
Verkaufsstelle fir die eigene Produktion
aus der Landwirtschaft

Al
|

o Okonomiegebiude fiir den Gemiisebau
und den produzierenden Gartenbau

@ Betriebsnotwendiger Wohnraum fiir den
landwirtschaftlichen Betrieb

Stockli

Bauten fir Tierhaltung (Aufzucht, Mast,
Eierproduktion) ohne Betriebsflache

Pferdepension/-handel
Grastrocknungsanlage
Materialabbau

Deponien

Bienenhaus

Familiengarten

Ponystall (Hobby)

Fischzucht

Tierheime, -klinik, -gehege
Klubhaus

Schitzenhaus

Scheibenstand (300 m)
Flugfeld

Flugfeld fiir Modellfliegerei
Militarische Anlage
Wasserfassung

Klaranlage

Masten

Erholungsanlagen, Spielplétze
Wanderwege

Golfplatz

Parkplatz
ErschlieBungsstraBen, Feldwege
HochleistungsstraBen/Geleiseanlagen

ABRCOORONMEANOOONOOOONEOONO ON B N
EEAMAEBAEEESEEAANEECAAMA EEEELAL EA B B

Legende .zu1éssig Dnichtzuiéssig Ebedingtzul'assig

Ausnahmen regelt Art. 24 RPG und § 129 BauG

Landwirtschaftszone I:

Nutzung:

"Der Landwirtschaftszone I sind Gebiete zugeordnet,
an denen ein {berwiegendes landwirtschaftliches
Interesse besteht. Sie sind der ordentlichen Bewirt-
schaftung vorbehalten. Zuldssig ist die bodenabhin-
gige Produktion in den Bereichen Acker- und Futter-
bau, der Tierhaltung, Obst- und Rebbau sowie
produzierender Gartenbau.

Bauten:

2Bauten und Anlagen sind gestattet, soweit sie der
zuldssigen Nutzung dienen und betriebsnotwendig
sind. Bauten und Anlagen, die der bodenunabhéngi-
gen landwirtschaftlichen Produktion dienen, sind nur
gestattet, soweit sie Zuerwerb zu einem landwirt-
schaftlichen Betrieb gemalB Abs. 1 darstellen.

Landwirtschaftszone II:

Nutzung:

" Der Landwirtschaftszone II sind Gebiete zugeordnet,
an denen ein vorwiegendes landwirtschaftliches Inter-
esse besteht. Sie sind der ordentlichen Bewirtschaf-
tung vorbehalten. Zuléssig sind die bodenabhingige
und bodenunabhingige Produktion der Landwirt-
schaft und des produzierenden Gartenbaus.

Bauten:

2Bauten und Anlagen sind gestattet, soweit sie der
zuldssigen Nutzung dienen und betriebsnotwendig
sind. Gewichshduser und andere Bauten der boden-
unabhéngigen Produktion sind nur an Standorten
zugelassen, die landschaftlich tragbar sind.
Ausnahmen in den Landwirtschaftszonen I und II.

Ausnahmen:

'Der Gemeinderat kann, mit Zustimmung des kanto-
nalen Baudepartementes, Ausnahmen in den Land-
wirtschaftszonen I und II bewilligen, wenn der Zweck
der Bauten und Anlagen einen Standort auBerhalb der
Bauzone erfordert und diesen keine iiberwiegenden
Interessen entgegenstehen (Art.24 Abs.1 RPG und
§ 129 Abs. 2 BauQG).

2Bei der Projektierung und Ausfiihrung von zonen-
fremden Bauten und Anlagen ist auf die landwirt-
schaftlichen Interessen Riicksicht zu nehmen.»

Quelle: BACHMANN H. und SCHMID V.: Raumplanung Kanton
Aargau, Rechtliche und funktionelle Wirkung der Planungsin-
strumente. In: Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik
Nr.6/83

Nutzungsplanung. Die Durchfiihrung einer Giiterzu-
sammenlegung ist meist ein solch weitreichendes und
alle Gemeindestrukturen beeinflussendes Werk, daf3
sich in der liberwiegenden Zahl der Fille eine Revi-
sion der Nutzungsplanung der Gemeinde aufdrangt.
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In diesem Zusammenhang ist eine der wiederkehren-
den Fragen, wie Landschafts- und Naturschutzgebiete
und -objekte zu behandeln sind. Sind diese im
Rahmen der Nutzungsplanung endgiiltig zu bestim-
men oder ist diese Aufgabe dem Zusammenlegungs-



verfahren zu iibertragen, indem man sich auf das
Verursacherprinzip beruft? Im Grundsatz 146t sich
diese Frage wie folgt beantworten (SCHMID W. A., 1984):

Die Giterzusammenlegung ist in erster Linie ein
Instrument, das einerseits zur Verbesserung der
landwirtschaftlichen Struktur und andererseits zur
Umsetzung raumplanerischer Vorhaben dient. Die
Naturschutz- und Landschaftsschutzzonen sowie die
in Inventaren festgehaltenen Schutzobjekte sind
grundsitzlich im Rahmen der Ortsplanung auszu-
scheiden und durch geeignete Vorkehren im Rahmen
der Nutzungsplanung vor Beeintrichtigungen zu
schiitzen. Der Giiterzusammenlegung fillt dann die
Aufgabe zu, diese Planungen zu realisieren, indem
sie, wenn notwendig, die Schutzgebiete dem Kanton,
der Gemeinde oder privaten Natur- und Landschafts-
schutzorganisationen zuteilt. Die Giiterzusammenle-
gung gewdhrleistet damit die Nutzungsordnung. M. E.
kann es nicht angehen, auf der instrumentellen Ebene
der Giiterzusammenlegung aufgrund partikularer
Natur- und Heimatschutzinteressen neue Schutzzo-
nen auszuscheiden und diese mit dem Verursacher-
prinzip zu begriinden. Damit wiirde die Raumplanung
der politischen Willensbildung der Bevdlkerung ent-
zogen. Selbstverstindlich ist damit nicht ausgeschlos-
sen, daB Private, private Organisationen oder das
Gemeinwesen Land erwerben und dieses in das
Giiterzusammenlegungsverfahren einwerfen, mit dem
Wunsch, Flichen von besonderer Bedeutung fur den
Natur- und Landschaftsschutz zugeteilt zu erhalten.
Zudem kann oder muf} eine Giiterzusammenlegung,
da sie in alle Lebensbereiche einer Dorfgemeinschaft
eingreift, AnlaB zu einer Revision der Ortsplanung
sein, im Rahmen derer sich Fragen der Unter-Schutz-
Stellung von durch die Giiterzusammenlegung betrof-
fenen Gebieten diskutieren lassen, aber eben, dies im
Rahmen der Revision der Ortsplanung. Allerdings
kann dort, wo das Giiterzusammenlegungsverfahren
selbst zu Landschaftsschdden fiihrt, das Verursacher-
prinzip angewandt werden, indem z.B. die im Zuge
des Wegebaus abgeholzten Hecken an entsprechender
Stelle neu angelegt werden. Selbstverstdndlich liegt
hier auch ein Ermessensspielraum vor, und die
Uberginge sind daher flieBend (SCHMID W. A., 1984).

4. SchluBfolgerungen in bezug auf die Losung
raumplanungsrelevanter Probleme der Landwirtschaft
durch die Raumplanung

Die vorangegangene Diskussion der raumplanungsre-
levanten Probleme wie der Bauernhdfe in der Bau-
zone, der Nutzungsiiberlagerung von landwirtschaft-
lich genutzten Flichen und der Unsicherheiten des
Zusammenwirkens von Nutzungsplanung und Struk-
turverbesserungsmafnahmen 148t die Frage aufkom-
men, ob die Raumplanung in bezug auf die raumpla-
nerisch relevanten landwirtschaftlichen Probleme

versagt. D.h., sind die Mittel der Raumplanung
ungeniigend und sind in der Folge die entsprechen-
den Gesetze und Verordnungen zu é&ndern, zu
erginzen oder anzupassen, oder reicht die politische
Tragfahigkeit nicht aus, um rdumliche Konflikte
mittels raumplanerischer Mittel 16sen zu kdnnen?

So wie die riumliche Entwicklung nicht stehen bleibt
und die Raumplanung einen dauernden Prozel
darstellt, so ist auch das Raumplanungsrecht der
Entwicklung frither oder spiter anzupassen. Jedoch
scheint mir dies in bezug auf die offenen Fragen der
Landwirtschaft nicht das dringendste Erfordernis zu
sein. Sollten sich zudem Anpassungen und Ergénzun-
gen des Raumplanungsrechtes als notwendig erwei-
sen, so haben diese sicher zunachst auf kantonaler
Ebene zu erfolgen.

Hingegen scheint es mir notwendig, daBl nach Mog-
lichkeit versucht werden soll, die Mittel der Raumpla-
nung zur Losung der entsprechenden raumrelevanten
landwirtschaftlichen Probleme einzusetzen, so z.B.
durch Schaffung von Bauernhofzonen. An dieser
Stelle sei allerdings vor einer Atomisierung der
Zonenordung gewarnt, indem flir jeden Spezialfall
eine neue Zone geschaffen wird. Ein solches Vorge-
hen wiirde zur Uniibersichtlichkeit und einer Gefdhr-
dung der groBen Linien der Raumplanung fithren und
zudem eine Rechtsunsicherheit beim Biirger schaffen.
D.h., das Raumplanungsgesetz soll besser ausge-
schopft und konsequenter angewandt werden.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, daB3 die geschil-
derten Probleme auch teilweise darauf zuriickzufiih-
ren sind, daB der RaumplanungsprozeB oft als reine
planungsrechtliche Aufgabe verstanden wird und man
sich zuwenig mit der materiellen Seite der riumlichen
Probleme auseinandersetzt. Zudem ist die politische
Dimension der Raumplanung in den letzten Jahren
eher zuriickgegangen.

Neben der notwendigen Weiterentwicklung des
Raumplanungsrechtes mit seinen Instrumenten ist zu
hoffen, dal3 in Zukunft das bestehende Recht konse-
quenter ausgeschopft wird und das politische BewuBt-
sein fiir riumliche Problemsituationen wichst.
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Anmerkungen

(1) Zur Beschreibung der Landschaft mittels Naturpotentialen.
Vgl. Hase G. (1978): Zur Ableitung von Naturraumpotentialen.
In: Petermanns Geogr. Mitteilungen, H. 2. 5. 113-125.

(2) Die Art.22ter BV die Eigentumsgarantie betreffend und
Art. 22quater BV die Raumplanung betreffend, sind zunéachst
zwei voneinander unabhangige Artikel. Sie wurden aber nicht
von ungefahr gleichzeitig zur Abstimmung gebracht. Es
bestand damit die Absicht, das Bodenrecht neu zu ordnen.
Sieht man beide Artikel im Zusammenhang, so ergibt sich
insofern eine materielle Einheit, indem damit ausgesagt wird,
daB die Raumplanung im offentlichen Interesse liegt und zu
Beschrankungen des Eigentums fiihren kann und darf.

(3) Der Fachbereich Landschaft am ORL-Institut der ETHZ
beschaftigt sich seit geraumer Zeit mit der Frage der Integra-
tion Okologischer Forderungen in die Raumplanung. Vgl. dazu:
Gfeller et al. (1984). Berlcksichtigung okologischer Forderun-
gen in der Raumplanung. In: Berichte zur Orts-, Regional- und
Landesplanung Nr. 46, ORL-Institut ETH ZUrich, 1984.

(4) In einem Artikel in der Neuen Ziircher Zeitung vom Freitag,
den 13.Juli 1984, Nr.161, wendet sich der Bund gegen die zu
laxe Praxis der Bewilligung von Bauten auBerhalb der Bauzone.
Er fihrt aus, daB im Jahr 1983 rund 11 000 Gesuche von den
Kantonen zu behandeln waren, 10% mehr als 1982. Davon
wurden gegen 86% bewilligt, wovon 51% nicht zonenkonforme
und somit standortbedingte Bauten. Das Bundesamt fir
Raumplanung interpretiert diese Bewilligungspraxis aufgrund
dieses Artikels als eine Durchlocherung des Raumplanungs-
prinzipes.



	Landwirtschaft und Raumordnung im ländlichen Raum (Schweizerisches Mittelland)

